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Betreff: Kommunalaufsichtsbescherde - rechtswidrige Verweigerung der Akteneinsicht im     
Bauleitplanverfahren 95. FNP-Änderung  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erheben wir Kommunalaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt Bad Bentheim wegen der 
Verweigerung der Akteneinsicht im Bauleitplanverfahren „Flächennutzungsplan Nr. 95 – Fürstliche Tannen“, 
Mail siehe Anhang. 
 
Die Stadt behauptet, das Verfahren sei abgeschlossen. Dies ist unzutreffend.  

Gegen die FNP-Änderung sind zahlreiche Beschwerden anhängig; zudem hat eine ordnungsgemäße 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabenerfüllung nicht stattgefunden.                                                               
Das Verfahren ist daher weiterhin offen. 
 
Die Ablehnung der Akteneinsicht ist rechtswidrig.                                                                                                          
Ein Anspruch ergibt sich jedenfalls aus § 3 Abs. 1 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG). Eine 
pauschale Berufung auf § 29 VwVfG, Datenschutz oder interne Unterlagen genügt nicht.                                   
Eine Prüfung des Teilzugangs nach § 9 Abs. 2 NUIG ist nicht erfolgt. 
 
Ich bitte um Eingangs- und Lesebestätigung dieses Schreibens sowie um aufsichtsrechtliche Prüfung und        
um entsprechende Maßnahmen gegenüber der Stadt Bad Bentheim vorzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stichting Tegenwind Noordoost Twente  

 

Herr J. Nijhuis (Vorsitzender der Stiftung) 

Email: jannijhuisa1@icloud.com 


